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	Königreich Belgien

	_________

	

	FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT

	________________________

	

	Königlicher Erlass zur Änderung des Königlichen Erlasses vom 28. Februar 1994 über die Aufbewahrung, den Verkauf und die Verwendung von Pestiziden für landwirtschaftliche Zwecke

	

	PHILIPPE, König der Belgier,

	

	Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

	

	Gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates;

	

	Gestützt auf das Gesetz vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer, insbesondere Artikel 5 § 1 Ziffer 12, geändert durch das Gesetz vom 27. Juli 2011;


	Gestützt auf den Königlichen Erlass vom 28. Februar 1994 über die Aufbewahrung, den Verkauf und die Verwendung von Pestiziden für landwirtschaftliche Zwecke;


	Gestützt auf die Regulierungsfolgenabschätzung, die nach Artikel 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen zur Vereinfachung der Verwaltung durchgeführt wurde;


	Gestützt auf die Stellungnahme des Obersten Rats für Gesundheit vom (Datum);


	Gestützt auf die Stellungnahme des Zentralen Wirtschaftsrats vom (Datum);


	Gestützt auf die Stellungnahme des Föderalen Rates für Nachhaltige Entwicklung vom (Datum);


	Gestützt auf die Stellungnahme des Nationalen Arbeitsrats vom (Datum);


	Gestützt auf die Stellungnahme des Verbraucherrates vom (Datum);


	Gestützt auf den Zusammenschluss der Regionalregierungen bei der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses im Rahmen der Interministeriellen Umweltkonferenz vom ...;


	Gestützt auf die Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der Föderalbehörde vom ...;


	Gestützt auf die Mitteilung an die Europäische Kommission vom ..., in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;


	Gestützt auf die Stellungnahme des Finanzinspektors vom ...;


	Gestützt auf das am ... erteilte Einverständnis des Ministers des Haushalts; 


	Gestützt auf die am xx. in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebene Stellungnahme XXX des Staatsrats;


	Auf Vorschlag der Ministerin für Volksgesundheit, des Ministers für Landwirtschaft und der Ministerin für Umwelt und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


	HABEN WIR BESCHLOSSEN UND ERLASSEN WIR:

	

	

	Artikel 1. In den durch Königlichen Erlass vom 10. Januar 2010 eingefügten Artikel 10/1 § 1 des Königlichen Erlasses vom 28. Februar 1994 über die Aufbewahrung, den Verkauf und die Verwendung von Pestiziden für landwirtschaftliche Zwecke wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut zwischen den Absätzen 1 und 2 eingefügt:
„Pflanzenschutzmittel, die dazu bestimmt sind, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile, mit Ausnahme von Moosen und Flechten, zu vernichten oder ein unerwünschtes Wachstum von Pflanzen, mit Ausnahme von Moosen und Flechten, zu hemmen oder einem solchen Wachstum vorzubeugen, sind nur dann für eine nicht berufliche Verwendung zulässig, wenn sie mindestens eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllen: 
1. Es handelt sich um Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko gemäß Definition in Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates;
2. die in dem Pflanzenschutzmittel enthaltenen Wirkstoffe gehören ausschließlich den folgenden Kategorien an: Mikroorganismen, Pflanzenextrakte und Naturstoffe tierischen, pflanzlichen, mineralischen oder mikrobiologischen Ursprungs, einschließlich synthetisch hergestellter Stoffe, die mit den Stoffen natürlichen Ursprungs vollkommen identisch sind.“

	

	Art. 2. Bei Pflanzenschutzmitteln, die den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses nicht entsprechen, gelten, für Totalherbizide und Selektivherbizide unterschiedliche Übergangsmaßnahmen.
Unter einem Totalherbizid ist ein ausschließlich für eine oder mehrere der folgenden Anwendungsarten zugelassenes Produkt zu verstehen: zeitlich befristete oder dauerhafte Behandlung von nicht kultivierten Flächen oder örtlich begrenzte Behandlung zwischen Anbau- und Zierpflanzen, ohne diese zu berühren. Totalherbizide, die den Vorschriften des vorliegenden Erlasses nicht entsprechen, dürfen ab Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses vom Zulassungsinhaber nicht mehr in den Handel gebracht werden; bereits im Handel befindliche Produkte dürfen ab diesem Zeitpunkt noch für einen Zeitraum von sechs Monaten verkauft und verwendet werden.
Unter einem Selektivherbizid ist ein für mindestens einen Verwendungszweck zugelassenes Produkt zu verstehen, der nicht einer Verwendung als Totalherbizid entspricht. Selektivherbizide, die den Vorschriften des vorliegenden Erlasses nicht entsprechen, dürfen noch bis zu drei Jahre nach Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses in den Handel gebracht werden; bereits im Handel befindliche Produkte dürfen ab Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses noch vier Jahre lang für nicht berufliche Zwecke verkauft und noch fünf Jahre lang für derartige Zwecke verwendet werden.


	Art. 3. Die für die Volksgesundheit zuständige Ministerin und der für die Landwirtschaft zuständige Minister werden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

	

	

	, den (Datum)

	


Von Königs wegen:
Der Minister für Wirtschaft,
Kris PEETERS
Der Minister des Inneren,
Jan JAMBON
Die Ministerin für Volksgesundheit,
Maggie DE BLOCK
Der Minister für Landwirtschaft,
Denis DUCARME
Die Ministerin für Umwelt,

Marie-Christine MARGHEM
